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ZUWENDUNGEN

Steigende Belastungen bei 
Anträgen und Abrechnungen
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Bewilligung und Abrechnung von Zuwendungen der 
öffentlichen Hand stellen inzwischen für viele freie Träger 
eine enorme bürokratische Belastung dar. Der Paritätische 
Landesverband Berlin hat deshalb eine entsprechende 
Initiative zur Beseitigung unnötiger Vorschriften gestartet.

In letzter Zeit ist der Paritätische Wohl-
fahrtsverband Berlin gehäuft von seinen 
Mitgliedsorganisationen auf die wach-
senden Anforderungen hinsichtlich der 
Bewilligung und Abrechnung von Zu-
wendungen der öffentlichen Hand an-
gesprochen worden. Das betrifft sowohl 
Zuwendungen durch das Land Berlin 
als auch den Europäischen Sozialfonds.

Die Auslegungen in der Anwendung 
der »Allgemeine Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförde-
rung« sind inzwischen so komplex, dass 
der verwaltungstechnische Aufwand 
nicht mehr mit dem Nutzen für das Pro-
jekt und dem gewünschten Projektziel 
korrespondiert. In Berlin gibt es über 
20 mittelverwaltende Stellen, die sehr 
unterschiedlich mit der Bewilligung und 
Abrechnung von Zuwendungsmitteln 
an freie Träger umgehen. Für die Trä-
ger von zuwendungsmittelfinanzierten 
Projekten bedeutet das, dass sie sich mit 
verschiedenen und teils widersprüchli-
chen Regularien sowie deren Auslegun-
gen auseinandersetzen müssen.

In einem Forderungskatalog haben 
wir gemeinsam mit den Projektträgern 
verschiedene Problemaspekte im Zu-
sammenhang mit der Bewilligungs- und 
Abrechnungspraxis herausgearbeitet. 
Dieser Forderungskatalog wurde an 
die zuständigen Staatssekretärinnen und 
Staatssekretäre für Soziales, für Familie 
sowie für Gesundheit übergeben.

Nach unserer Überzeugung muss das 
Zuwendungsrecht der transparenten 
Umsetzung und dem wirtschaftlichen 
und sparsamen Umgang mit personel-

len und finanziellen Ressourcen gerecht 
werden. Um diesem Ziel zu entsprechen, 
macht sich der Paritätische Berlin dafür 
stark, im konstruktiven Austausch Lö-
sungsvorschläge zu erarbeiten und mit 
den zuständigen Stellen umzusetzen.

■■ Anerkennung einer 
Gemeinkostenpauschale

Eine Verständigung über die angemesse-
ne prozentuale Höhe und die Bestandteile 
der Gemeinkostenpauschale ist notwen-
dig. Die Bewilligung einer Gemeinkos-
tenpauschale soll ohne Einzelnachweis-
legung erfolgen. Die Höhe der Gemein-
kosten bei geförderten Projekten freier 
Trägern ist, je nach Zuwendungsgeber, 
unterschiedlich und insgesamt zu niedrig 
angesetzt, um den tatsächlichen Kosten 
zu entsprechen. Derzeit muss die Verwen-
dung der Kosten mit Einzelbelegen nach-
gewiesen werden. Immer wieder werden 
einzelne Ausgaben von Zuwendungsge-
bern und Prüfern als nicht zuwendungs-
fähig definiert und aus den Gemeinkos-
ten gestrichen. Dies ist unwirtschaftlich 
und konterkariert die Intention von Pau-
schalen. Rechnungen von Kleinstbeträ-
gen müssen zudem auf mehrere projekt-
bezogene Konten aufgeteilt werden, was 
einen enormen bürokratischen Aufwand 
für Projektträger und Prüfende bedeutet. 
Freie Träger, die unterschiedliche Zuwen-
dungen von Land, Bund, Europäischer 
Union, Bundesanstalt für Arbeit erhalten, 
sind auf gleichartige Bedingungen bei der 
Gestaltung von Gemeinkostenpauscha-
len angewiesen.

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2016-1-26 - Generiert durch IP 216.73.216.74, am 14.06.2026, 02:28:48. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F1613-0707-2016-1-26


27SOZIAL wirtschaft

 FINANZEN

1/2016

■■ Begrenzte Pflicht zu 
Vergleichsangeboten

Bei der Inanspruchnahme von freibe-
ruflichen Leistungen (wissenschaftli-
che, künstlerische, erzieherische, un-
terrichtende Tätigkeiten) durch freie 
Träger besteht der Zuwendungsgeber 
auf das Einholen von Vergleichsange-
boten. Projektträger sollen im Zuge der 
Mittel-Verwendungsprüfung langjäh-
rig bestehende Verträge mit Lieferanten 
und Dienstleistern (wie Grafikern oder 
IT-Dienstleistungen) neu ausschreiben 
anfordern. Ein ständiger Wechsel des 
Dienstleisters ist unwirtschaftlich und 
stellt eine empfindliche Störung des 
Projektablaufes dar. Für einzelne Ausga-
ben, deren ganzjähriger Umfang in der 
Gesamtheit nicht vorherzusehen war, 
werden rückwirkend Vergleichsange-
bote gefordert (beispielsweise für Ver-
brauchsmaterial wie Toner oder Kopier-
papier). Wir fordern eine Verständigung 
auf die Fälle, in denen auf die Pflicht zu 
Vergleichsangeboten verzichtet werden 
kann, beispielsweise bei mehrjährigen, 
vertraglich basierenden Vertrauensbe-
ziehungen bei der Inanspruchnahme 
von freiberuflichen Leistungen. Hier 
sollte stattdessen die Angemessenheit 
der Vergabe überprüft werden; wenn 
es lediglich einen geeigneten Bewerber 
für freiberufliche Leistungen gibt; bei 
wiederkehrenden Einzelkäufen von 
Verbrauchsmaterial, deren ganzjähriger 
Umfang in der Gesamtheit nicht vorher-
zusehen war.

■■ Einheitliche und realistische 
Mietkostenabrechnung

Wir fordern die Anwendung einer ein-
heitlichen Abrechnungspraxis für Miet-
kosten nach realem Aufwand! Die Miet-
kosten sollen nach einem neuen Berech-
nungsmodell entsprechend der genutz-
ten Maßnahmenstunden abgerechnet 
werden. Bei einer Halbtagsmaßnahme 
(vier Stunden täglich) sind nach dem 
neuen Abrechnungsmodell nur Miet-
kosten von 50 Prozent relevant. Diese 
Betrachtungsweise lässt unberücksich-
tigt, dass die Räume bereits vor Beginn 
der Maßnahmen geöffnet sein müssen, 
dass die Teilnehmenden Pausen haben 
und die Räume gegebenenfalls im An-
schluss noch für Besprechungen genutzt 
werden. Seminarräume werden als Inf-
rastruktur vorgehalten und können von 

den Trägern sozialer Projekte nicht ohne 
weiteres flexibel stundenweise an Exter-
ne untervermietet werden. Bei verschie-
denen freien Trägern werden gleichzeitig 
das neue und das alte Mietkostenberech-
nungsmodell in der Projektabrechnung 
angewendet.

■■ Keine Pflicht für jedes einzelne 
Projekt, ein Bankkonto einzurichten

Immer häufiger werden Organisationen 
aufgefordert, für jedes einzelne Projekt 
ein eigenes Bankkonto einzurichten und 
alle Zahlungsvorgänge über dieses Kon-
to abzuwickeln. Da es immer Kosten 
gibt, die nur per Umlageschlüssel ermit-
telt werden können, müssten zusätzli-
che Buchungskreise eingerichtet werden. 
Bei Sammelbestellungen müssten die 
Rechnungen zukünftig in Teilbeträgen 
von jedem Projekt überwiesen werden, 
was zu Mehraufwand und Mehrkosten 
führt. Die eindeutige Nachvollziehbar-
keit der projektbezogenen Kontierung 
kann ohne großen Aufwand durch Zu-
ordnung zu Kostenstellen gewährleistet 
werden, statt für jedes Projekt ein eige-
nes Bankkonto einzurichten.

■■ Handlungsbedarf bei der 
Personalkostenabrechnung

Wir fordern eine Einigung auf ein prak-
tikables und transparentes Abrech-
nungsverfahren für die Berliner Pro-
jekte beispielsweise durch einmaligen 
Abgleich von Stundennachweisen und 
Personalkosten zum Jahresende. Die ak-
tuellen ESF-Fördermodalitäten in Berlin 
sehen vor, dass für jede Personalstelle 
monatlich ein Stundensatz ermittelt 
werden soll. Festangestellte Mitarbeiter 
müssen monatlich nach Einzelstunden 
wie Honorardozenten abgerechnet wer-
den – mit schwankenden, vom Träger 
selbst zu ermittelnden Stundensätzen. 
Laut Zuwendungsbescheid werden je-
doch Stellenanteile bewilligt. Dieses 
neue Abrechnungsverfahren erfordert 
umfangreiche Zusatzarbeit für die freien 
Träger und Abrechnungsstellen.

■■ Abschaffung der Inventarisierung 
ab einem Euro

Gefordert wird die Streichung der Inven-
tarisierungspflicht unter 410 Euro. Seit 
mehreren Jahren regelt eine Sonder-Ne-
benbestimmung in Berlin, dass alle Ge-
genstände, die aus Zuwendungsmitteln 

beschafft werden, inventarisiert werden 
müssen. Das bedeutet, dass Gegenstän-
de ab einem Euro in Inventarisierungs-
listen aufgeführt und bei Verlust und 
Abnutzung wieder abgeschrieben wer-
den müssten. Die Bindungsfrist beträgt 
in der Regel zehn Jahre. Üblicherweise 
erfolgt eine Inventarisierung von Ge-
genständen, die abschreibungspflichtig 
sind, ab einem Betrag von 410 Euro zu-
züglich Mehrwertsteuer.

■■ Handlungsbedarf zur tariflichen 
Entlohnung

Lohnkostensteigerung infolge von Tari-
fanpassungen und Preissteigerungen bei 
den Sachkosten müssen bei der Mittel-
bewilligung berücksichtigt werden. Viele 
Projektträger beantragen Tariflöhne in 
den jährlich neu einzureichenden Finan-
zierungsplänen. Mit dem Hinweis, es sei-
en nicht ausreichend Mittel vorhanden, 
werden die kalkulierten Kosten für Tarif-
löhne gestrichen und die Gehaltssummen 
nur auf Vorjahresniveau bewilligt. Diese 
Entwicklung hält seit mehreren Jahren 
an und führte zu einer untertariflichen 
Entlohnung bei der Versorgung mit sozi-
alen Dienstleistungen durch freie Träger. 
Die sporadisch gewährten zusätzlichen 
Mittel zur Kompensation von Tariferhö-
hungen reichen nicht aus, um eine tarif-
liche Bezahlung zu gewährleisten. Eine 
Reduktion der Arbeitsstunden und der 
Arbeitsleistungen ist somit die einzige 
Möglichkeit, um angemessene tarifliche 
Gehälter zu gewähren.

Reaktionen auf unseren Katalog

Diesen Katalog haben wir an die zustän-
digen Staatssekretäre in den Senatsver-
waltungen für Gesundheit und Soziales 
sowie Integration, Frauen und Arbeit 
sowie an die sozialpolitischen Sprecher 
der Fraktionen im Abgeordnetenhaus 
gesendet. Aus den Verwaltungen ka-
men nur partiell Rückmeldungen, die 
neben einem allgemeinen Verständnis 
für die Lage leider keine belastbare Un-
terstützung unserer Forderungen mit 
sich brachte.

Aus der Politik zeigte sich nur die 
Fraktion der Linken interessiert. Von 
den anderen Fraktionen erhielten wir 
keine Rückmeldung. Die Linken möch-
ten sich in den Sozial- und Haushaltsau-
schüssen für die Umsetzung des Forde-
rungskataloges einsetzen.� n
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